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§ 871 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

Der Versicherte muß dem Versicherer, wenn dieser die Rechtmäßigkeit des Abandons anerkennt, auf dessen

Verlangen und auf dessen Kosten über den nach § 868 durch die Abandonerklärung eingetretenen Übergang der

Rechte eine ö4entlich beglaubigte Anerkennungsurkunde (Abandonrevers) erteilen und die auf die abandonnierten

Gegenstände sich beziehenden Urkunden ausliefern.

In Kraft seit 01.03.1939 bis 31.12.9999
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